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* aus den meisten Festnetzen zum Ortstarif,
   Mobilfunk abweichend

Bekanntmachung 
des Kreises Viersen
Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung

Der Halter des Fahrzeuges, Pkw, BMW 3er touring, 
FIN: WBACE31050EU47227, wird aufgefordert sich 
umgehend zu melden. 

Da der Halter unbekannt ist, wird der Bescheid 
im Wege der öffentlichen Zustellung (§ 1 des 
Verwaltungsvollstreckungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen vom 13.05.1980-GV NW S. 510) 
und Nr. 19 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift 
zum Landeszustellungsgesetzes (AVVzLZG) vom 
04.12.1957 (SMBl. NW 2010) i. V. m. § 15 Abs. 2 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes vom 03.07.1952 
(BGBl. I S. 379), in der jeweils zurzeit gültigen 
Fassung zugestellt.

Die Benachrichtigung über die öffentliche Zustellung 
wird im Amtsblatt des Kreises Viersen veröffentlicht 
und gilt zwei Wochen nach Erscheinen als zugestellt.

Der Eigentumsanspruch kann bei der 
Kreispolizeibehörde Viersen, in 41747 Viersen, 
Rathausmarkt 3, montags - donnerstags während 
der Zeit von 08:30 - 12:30 Uhr und von 14:00 - 15:30 
Uhr, freitags von 08:30 - 12:30 Uhr geltend gemacht 
werden. Hierzu ist das Eigentum nachzuweisen.

Viersen, 17.11.2016
Der Landrat

als Kreispolizeibehörde
Viersen

Im Auftrag
gez.

Alberts

ZA 1 – 57.01.59 – 152/16 (B)

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 955
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Bekanntmachung 
des Kreises Viersen
Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides

Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes 
NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gülti-
gen Fassung wird der

Bußgeldbescheid 
des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr 

vom 06.10.2016
- Aktenzeichen 03280247951/ze

gegen:

  Herrn
  Nazmi Mehmedali Youzei
  jk. Wuzrojdenci 52B K1 ap. 37
  BG-6600 KARDZHALI

öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person pos-
talisch nicht zu erreichen ist.

Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche 
Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises Viersen.
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt 
für Ordnung und Straßenverkehr, Rathausmarkt 3, 
41747 Viersen, Zimmer 0110 für den Empfänger of-
fen und kann dort vom Empfänger eingesehen wer-
den.

Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung 
im Amtsblatt als zugestellt und wird rechtskräftig und 
vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen 
nach Zustellung Einspruch eingelegt wird.

Viersen, 15.11.2016
Im Auftrag
 E r k e n s

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 956

Bekanntmachung 
des Kreises Viersen
Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides

Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes 
NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gülti-
gen Fassung wird der

Bußgeldbescheid 
des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr 

vom 14.11.2016
- Aktenzeichen 03193419797/brü

gegen:

  Herrn
  Mirhat Coric
  Von-Müller-Straße 3
  59581 Warstein

öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person pos-
talisch nicht zu erreichen ist.

Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche 
Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises Viersen.
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt 
für Ordnung und Straßenverkehr, Rathausmarkt 3, 
41747 Viersen, Zimmer 0115 für den Empfänger of-
fen und kann dort vom Empfänger eingesehen wer-
den.

Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung 
im Amtsblatt als zugestellt und wird rechtskräftig und 
vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen 
nach Zustellung Einspruch eingelegt wird.

Viersen, 14.11.2016
Im Auftrag
 E r k e n s

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 956

Bekanntmachung 
des Kreises Viersen
Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides

Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes 
NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gülti-
gen Fassung wird der

Bußgeldbescheid 
des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr 

vom 14.11.2016
- Aktenzeichen 03193427633/brü

gegen:

  Herrn
  Selman Kodra
  Freiheitsstr. 39
  41372 Niederkrüchten

öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person pos-
talisch nicht zu erreichen ist.

Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche 
Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises Viersen.
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt 
für Ordnung und Straßenverkehr, Rathausmarkt 3, 
41747 Viersen, Zimmer 0115 für den Empfänger of-
fen und kann dort vom Empfänger eingesehen wer-
den.
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Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung 
im Amtsblatt als zugestellt und wird rechtskräftig und 
vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen 
nach Zustellung Einspruch eingelegt wird.

Viersen, 14.11.2016
Im Auftrag
 E r k e n s

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 956

Bekanntmachung 
des Kreises Viersen
Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides

Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes 
NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gülti-
gen Fassung wird der

Bußgeldbescheid 
des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr 

vom 09.11.2016
- Aktenzeichen 03240580488/le

gegen:

  Herrn
  Waleed Mohamed All A Ral Marzouqi
  Unbekannt
  UAE-99999 UNBEKANNT

öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person pos-
talisch nicht zu erreichen ist.

Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche 
Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises Viersen.
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt 
für Ordnung und Straßenverkehr, Rathausmarkt 3, 
41747 Viersen, Zimmer 0120 A für den Empfänger 
offen und kann dort vom Empfänger eingesehen wer-
den.

Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung 
im Amtsblatt als zugestellt und wird rechtskräftig und 
vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen 
nach Zustellung Einspruch eingelegt wird.

Viersen, 09.11.2016
Im Auftrag
 P u l t e r

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 957

Bekanntmachung 
des Kreises Viersen
Ungültigkeitserklärung eines Dienstsiegels

Das nachstehend beschriebene Dienstsiegel 
des Weiterbildungskollegs Linker Niederrhein,  
-Abendrealschule und Abendgymnasium des Kreises 
Viersen-, ist in Verlust geraten. Es wird hiermit für 
ungültig erklärt. 

Beschreibung des Dienstsiegels:

Gummistempel, Durchmesser 35 mm, Umschriftung: 
Weiterbildungskolleg Linker Niederrhein 
-Abendrealschule und Abendgymnasium des 
Kreises Viersen-, in der Mitte das Kreiswappen ohne 
Umrandung, darüber mittig die Ziffer 2.

Viersen, den 17.11.2016
Kreis Viersen

Der Landrat
Im Auftrag

Gez.
Schippers

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 957

Bekanntmachung 
des Kreises Viersen
Antrag der Coppens International GmbH, Deller 
Weg 14 in 41334 Nettetal auf Erteilung einer Än-
derungsgenehmigung nach § 16 BImSchG für 
den Betrieb einer Anlage zur Herstellung von 
Fischfutter

Auf der Grundlage des § 10 Abs. 3 Bundes-Immissi-
onsschutzgesetz (BImSchG) i.V. mit §§ 8 und 9 der 
Neunten Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetz (9. BImSchV) wird Folgen-
des bekannt gegeben:

Die Firma Coppens International GmbH hat mit Da-
tum vom 16.12.2014 beim Landrat des Kreises Vier-
sen einen Antrag (zuletzt geändert am 14.10.2016) 
auf Erteilung einer Änderungsgenehmigung gem. § 
16 BImSchG für den Betrieb einer Anlage zur Her-
stellung von Fischfutter gestellt.

Das Vorhaben fällt unter die Nr. 7.34.1 des Anhangs 
1 der Verordnung über genehmigungsbedürftige An-
lagen (4. BImSchV).



958

Es ist ein förmliches Genehmigungsverfahren durch-
zuführen.

Das Betriebsgrundstück der Coppens International 
GmbH befindet sich auf dem Grundstück Deller Weg 
14, 41334 Nettetal, Gemarkung Leuth, Flur 6, Flur-
stück 289.

Das beantragte Vorhaben umfasst im Wesentlichen:

1. Eigentümer- und Betreiberwechsel und 
Änderung des Anlagenzwecks (Herstel-
lung von Fischfutter statt Heimtierfutter)

2. Austausch und Änderung von Anlagentei-
len (Trockner Linie 1, Vacuumcoater Linie 
2, Granulierlinie/Betriebseinheit 8)

3. Erweiterung des Fertigwarenlagers (4.400 
m²), Verlagerung der Verladerampen und 
Erneuerung der Anlage zur Versickerung 
von Niederschlagswasser

4. Errichtung einer neuen 3. Extruderlinie 
(Betriebseinheit 5) in einem neuen Gebäu-
deanbau und einer separaten Abluftreini-
gungsanlage (Biofilter 3) mit Ableitung der 
Emissionen über einen neuen Kamin (Ka-
min 3)

5. Errichtung eines neuen Trockners (Trock-
ner 4, Betriebseinheit 7) zur Aufbereitung 
von Produktionsrückständen in einem se-
paraten Gebäude

6. Ersatz der Abluftreinigungsanlagen der 
Extruderlinien 1 und 2 (BE 3, BE 4) durch 
effiziente Biofiltertechnologie

7. Neue Abluftreinigungsanlage (Aerox-Anla-
ge) für die Hammermühlen der BE 2 - BE 
5 mit Ableitung über einen neuen Kamin 
(Kamin 4)

8. Anpassung der Kaminhöhen der Abluftrei-
nigungsanlagen gem. TA-Luft

9. Aufstellung von 5 Stück Rohstoffsilos (G 
045 – G 049) à 3,5 m³ zur Lagerung und Do-
sierung von Rohstoffen (Kleinmengen)

10. Änderung der Dampfkesselanlage (5t/h, 
Kaminhöhe 30 m)

Das Vorhaben fällt auch unter die Nr. 7.18 Spalte 2 
der Anlage 1 des Gesetzes über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung (UVPG). Für das Vorhaben ist daher 
eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls nach § 3b 
Abs. 3 UVPG in Verbindung mit § 3c Satz 1 UVPG 
durchzuführen.

Das Vorhaben wird hiermit gem. § 10 Abs. 3 BImSchG 
öffentlich bekannt gemacht.

Die Antragsunterlagen liegen in der Zeit vom 
01.12.2016 bis einschließlich 02.01.2017 an fol-
genden Stellen zur Einsicht aus:

Kreisverwaltung Viersen, Vorraum Zimmer 2227, 
Rathausmarkt 3, 41747 Viersen

Montag bis Donnerstag von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
und                                    von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Freitag                               von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Stadtverwaltung Nettetal, Raum 312, Doerkesplatz 
11, 41334 Nettetal

Montag bis Donnerstag von 08:30 Uhr bis 12:30 Uhr
und      von 14:30 Uhr bis 16:00 Uhr
Freitag          von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr

Eine Einsichtnahme außerhalb der oben genannten 
Zeiten ist nur nach Absprache mit den jeweiligen Ver-
waltungsstellen möglich.

Zusätzlich werden die Antragsunterlagen im Internet 
auf der Homepage des Kreises Viersen unter:

https://www.kreis-viersen.de/bekanntmachungen

veröffentlicht.

Etwaige Einwendungen gegen das Vorhaben können 
gem. § 10 Abs. 3 BImSchG und § 12 der 9. BImSchV 
schriftlich beim Landrat des Kreises Viersen oder bei 
den übrigen Auslegungsstellen innerhalb der Ein-
wendungsfrist vom 

01.12.2016 bis einschließlich 16.01.2017

vorgebracht werden.

Nach Ablauf dieser Einwendungsfrist sind für das 
Genehmigungsverfahren alle Einwendungen ausge-
schlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen 
Titeln beruhen. Dies gilt nicht für ein sich anschlie-
ßendes Gerichtsverfahren. Einwendungen, die auf 
besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen, sind vor 
den ordentlichen Gerichten geltend zu machen. (§ 10 
Abs. 3 BImSchG).

Gem. § 3a Abs. 2 des Verwaltungsverfahrensgesetz 
für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) 
sind Einwendungen, die per E-Mail erhoben werden, 
nur zulässig, wenn sie mit einer qualifizierten elek-
tronischen Signatur nach § 2 Nr. 3 des Signaturge-
setzes versehen sind. Eine Signierung mit einem 
Pseudonym ist nicht zulässig. 
Die Kreisverwaltung Viersen hat hierzu unter der E-
Mail Adresse 

vps@kreis-viersen.de
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eine elektronische Zugangsmöglichkeit über eine 
sogenannte „Virtuelle Poststelle“ (VPS) eingerichtet. 
Wegen der diesbezüglichen Zugangsvoraussetzun-
gen wird auf die Internetveröffentlichung unter

https://www.kreis-viersen.de/vps

verwiesen. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Erhebung einer 
Einwendung durch „einfache“ E-Mail nicht der erfor-
derlichen Form genügt und auch keine Berücksichti-
gung finden kann.

Es wird darauf hingewiesen, dass Einwendungen 
von Personen, die nicht schriftlich erhoben wurden 
bzw. deren Namen oder Adressen unleserlich sind, 
nicht berücksichtigt werden können. Darüber hinaus 
müssen die Einwendungen erkennen lassen, wieso 
das Vorhaben für unzulässig gehalten wird und in 
welcher Weise die Genehmigungsbehörde bestimm-
te Belange in ihre Prüfung einbeziehen soll. Bei 
Nachbareinwendungen muss darüber hinaus das als 
gefährdet angesehene Rechtsgut (z.B. Leib, Leben 
und Gesundheit oder Eigentum) angegeben werden.

Es wird ferner darauf hingewiesen, dass die Einwen-
dungen an den Antragsteller sowie die beteiligten Be-
hörden zur Stellungnahme weitergeleitet werden. Auf 
Verlangen der einwendenden Person werden Name 
und Anschrift unkenntlich gemacht, soweit die Anga-
ben nicht zur Beurteilung des Inhalts der Einwendung 
erforderlich sind.

Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen 
auf Unterschriftslisten unterzeichnet oder in Form 
vervielfältigter gleich lautender Texte eingereicht 
werden (gleichförmige Einwendungen), gilt diejenige 
unterzeichnende Person als vertretende Person der 
übrigen unterzeichnenden Personen, die darin mit ih-
rem Namen, ihrem Beruf und ihrer Anschrift als ver-
tretende Person bezeichnet ist, sowie sie nicht von 
ihnen als bevollmächtigte Person bestellt worden ist. 
Vertretende Person kann nur eine natürliche Person 
sein. Gleichförmige Einwendungen, die die oben ge-
nannten Angaben nicht deutlich sichtbar auf jeder mit 
einer Unterschrift versehenen Seite enthalten, kön-
nen unberücksichtigt bleiben. Gleiches gilt, wenn die 
vertretende Person keine natürliche Person ist.  

Von der Durchführung eines Erörterungstermins im 
immissionsschutzrechtlichen Verfahren wird nach § 
16 Abs. 1 der 9. BImSchV abgesehen, wenn

1) Einwendungen gegen das Vorhaben nicht 
oder nicht rechtzeitig erhoben worden sind,

2) die rechtzeitig erhobenen Einwendungen zu-

rückgenommen worden sind,

3) ausschließlich Einwendungen erhoben wor-
den sind, die auf besonderen privatrechtli-
chen Titeln beruhen oder

4) die erhobenen Einwendungen nach der Ein-
schätzung der Behörde keiner Erörterung be-
dürfen.

Der Wegfall des Erörterungstermins nach § 16 Abs. 
1 Nr. 1 bis 3 der 9. BImSchV tritt von Rechts wegen 
ein. Die Entscheidung im Sinne § 16 Abs. 1 Nr. 4 der 
9. BImSchV trifft die Genehmigungsbehörde im Rah-
men einer Ermessensentscheidung nach § 10 Abs. 
6 BImSchG und § 12 Abs. 1 Satz 2 der 9. BImSchV.

Sollte ein Erörterungstermin aus den unter Nr. 4 ge-
nannten Gründen nicht durchgeführt werden, werden 
dies und die erforderliche Ermessensentscheidung 
öffentlich bekannt gemacht.

Sofern die Genehmigungsbehörde einen Erörte-
rungstermin durchführt, findet die Erörterung der 
rechtzeitig gegen das Vorhaben vorgebrachten Ein-
wendungen mit dem Antragsteller und denjenigen, 
die Einwendungen erhoben haben, ab

Dienstag, dem 21.02.2017, ab 10.00 Uhr

im 

Sitzungssaal des Forums der Kreisverwaltung 
Viersen 

Rathausmarkt 2, 41747 Viersen

statt.

Zum Erörterungstermin wird nicht gesondert einge-
laden.

Die Erörterung der Einwendungen ist öffentlich (§ 18 
der 9. BImSchV).

Kann die Erörterung nach Beginn des Termins an 
dem festgesetzten Tag nicht abgeschlossen wer-
den, so wird sie unterbrochen und am nächsten und/
oder den folgenden Tagen weitergeführt. Der Termin 
für die Weiterführung der Erörterung wird jeweils bei 
Unterbrechung der Erörterung an dem Tag, an dem 
diese nicht abgeschlossen werden, den teilnehmen-
den Personen mitgeteilt. Eine weitere besondere Be-
kanntmachung erfolgt nicht.

Es wird darauf hingewiesen, dass die formgerecht 
erhobenen Einwendungen auch bei Ausbleiben des 
Antragsstellers oder von Personen, die Einwendun-
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gen erhoben haben, erörtert werden.

Durch Einsichtnahme in die Antragsunterlagen und 
Teilnahme am Erörterungstermin entstehende Ko-
sten können nicht erstattet werden.

Die Zustellung der Entscheidung über die Einwen-
dung kann gem. § 10 Abs. 4 Nr. 4 BImSchG durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden.

Viersen, 16.11.2016
D r. C o e n e n

Landrat

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 957

Bekanntmachung 
des Kreises Viersen
Antrag der Frau Brigitte Gartz auf Erteilung einer 
wasserrechtlichen Erlaubnis gemäß § 8 WHG i. V. 
m. §§ 2 ff. IZÜV zur Einleitung anfallenden Regen-
wassers auf der Dachfläche eines Schweinemast-
stalles und des anfallenden Hofflächenwassers 
in eine Muldenversickerungsanlage am Standort 
Nette 168 in 41751 Viersen

Auf der Grundlage des § 2 Abs.1 und § 4 der Ver-
ordnung zur Regelung des Verfahrens bei Zulassung 
und Überwachung industrieller Abwasserbehand-
lungsanlagen und Gewässerbenutzungen (IZÜV) i. 
V. m. § 10 Abs. 3 und 4 und § 6 Bundes-Immissi-
onsschutzgesetz (BImSchG) i.V. mit §§ 8 bis 10 und 
14 bis 19 der Neunten Verordnung zur Durchführung 
des Bundesimmissionsschutzgesetz (9. BImSchV) 
wird Folgendes bekannt gegeben:

Frau Brigitte Gartz, wohnhaft Oberstraße 7 in 41334 
Nettetal, nachfolgend Antragstellerin, hat mit Datum 
vom 10.10.2016 beim Landrat des Kreises Viersen 
die Erteilung einer Genehmigung für die Einleitung 
des anfallenden Regenwassers auf der gesamten 
Dachfläche des neu errichteten Schweinemaststal-
les sowie des anfallenden Hofflächenwassers in eine 
Muldenversickerungsanlage am Standort Nette 168 
in 41751 Viersen gemäß § 8 Wasserhaushaltsgesetz 
i. V. m. § 2 ff. IZÜV beantragt. Für einen Teil der hier 
in Rede stehenden Dachfläche und der Hoffläche 
wurde der Antragstellerin bereits eine wasserrecht-
liche Erlaubnis erteilt, anfallendes Regenwasser in 
eine Muldenversickerungsanlage einzuleiten. Es ist 
beabsichtigt, die bereits erteilte wasserrechtliche Er-
laubnis im Zuge dieses Genehmigungsverfahrens für 
die gesamte Dachfläche aufzuheben.
 
Anlagen mit 2000 oder mehr Mastschweineplätzen 
unterliegen dem Genehmigungserfordernis gemäß § 
3 der 4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über ge-
nehmigungsbedürftige Anlagen). Somit unterliegt die 
beantragte Änderung den Anforderungen der IZÜV. 
Das Genehmigungsverfahren ist nach § 4 IZÜV im 
öffentlichen Verfahren nach den einschlägigen Vor-
gaben des BImSchG und der 9. BImSchV zu führen.

Das Vorhaben wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht.

Die Antragsunterlagen liegen in der Zeit vom 
1.12.2016 bis einschließlich 2.1.2017 an folgenden 
Stellen zur Einsicht aus:

Kreisverwaltung Viersen, Vorraum 2227, Rathaus-
markt 3, 41747 Viersen

Montag bis Donnerstag von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
und      von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Freitag       von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Stadtverwaltung Viersen, Rathaus, Fachbereich 
80, Bauen und Umwelt, 1. Obergeschoss, Bahnhof-
straße 23, 41747 Viersen

Montag bis Donnerstag von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr 
und      von 14.00 Uhr bis 16.30 Uhr
Freitag       von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr.

Eine Einsichtnahme außerhalb der oben genannten 
Zeiten ist nur nach Absprache mit den jeweiligen Ver-
waltungsstellen möglich.

Zusätzlich werden die Antragsunterlagen im Internet 
auf der Homepage des Kreises Viersen unter:

https://www.kreis-viersen.de/bekanntmachungen

veröffentlicht.

Etwaige Einwendungen gegen das Vorhaben können 
vom Beginn des Auslegungszeitraumes bis späte-
stens zwei Wochen nach dem Ende der Auslegungs-
frist, d.h. 

vom 1.12.2016 bis einschließlich 16.1.2017

bei den zuvor genannten Auslegungsstellen erhoben 
werden.

Die Einwendungen haben neben dem Vor- und Zu-
namen (Familiennamen) auch die volle leserliche 
Anschrift der Einwenderin oder des Einwenders zu 
tragen. Einwendungen, die unleserliche Namen oder 
Anschriften aufweisen, bleiben unberücksichtigt. Fer-
ner sollen Einwendungen eingehend begründet sein. 
Es werden nur solche Einwendungen Berücksichti-
gung finden, die erkennen lassen, welche Rechtsgü-
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ter (z.B. Leib, Leben, Gesundheit oder Eigentum) be-
troffen sind und welche Beeinträchtigungen befürch-
tet werden. Ferner wird darauf hingewiesen, dass die 
Einwendungen an die Antragstellerin sowie die betei-
ligten Behörden, soweit deren Aufgabenbereich von 
den Einwendungen berührt ist, zur Stellungnahme 
weitergeleitet werden. Auf Verlangen der einwenden-
den Person werden Name und Anschrift unkenntlich 
gemacht, soweit die Angaben nicht zur Beurteilung 
des Inhalts der Einwendung erforderlich sind.

Mit Ablauf dieser Einwendungsfrist sind für das Ge-
nehmigungsverfahren alle Einwendungen ausge-
schlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen 
Titeln beruhen. Dies gilt nicht für ein sich anschlie-
ßendes Gerichtsverfahren. Einwendungen, die auf 
besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen, sind 
vor den ordentlichen Gerichten geltend zu machen 
(§ 10 Abs. 3 BImSchG).

Der Kreis Viersen bietet die Möglichkeit, Einwen-
dungen in rechtsverbindlicher elektronischer Form 
gemäß § 3 a Verwaltungsverfahrensgesetz NRW 
(VwVfG NRW) über die von ihm eingerichtete elek-
tronische Zugangsmöglichkeit einer sogenannten 
„Virtuellen Poststelle“ zu senden. Hierfür steht aus-
schließlich die folgende zentrale E-Mail Adresse zur 
Verfügung:

vps@kreis-viersen.de

Eine einfache E-Mail erfüllt diese Anforderungen 
nicht und bleibt daher unberücksichtigt. 

Wegen der diesbezüglichen Zugangsvoraussetzun-
gen wird auf die Internetveröffentlichung unter

https://www.kreis-viersen.de/de/inhalt-bl2/virtu-
elle-poststelle/

verwiesen.

Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen 
auf Unterschriftslisten unterzeichnet oder in Form 
vervielfältigter gleich lautender Texte eingereicht wer-
den (gleichförmige Eingaben), gilt für das Verfahren 
derjenige Unterzeichner als der Vertreter der übrigen 
Unterzeichner, der darin mit seinem Namen, seinem 
Beruf und seiner Anschrift als Vertreter der übrigen 
Unterzeichner bezeichnet ist, soweit er nicht von ih-
nen als Bevollmächtigter bestellt worden ist. Vertreter 
kann nur eine (einzelne) natürliche Person sein (vgl. 
§ 17 Abs. 1 VwVfG NRW). Gleichförmige Eingaben, 
die die vorgenannten Angaben nicht deutlich sicht-
bar auf jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite 
enthalten, oder deren Vertreter nicht eine natürliche 
Person ist, können unberücksichtigt bleiben.

Von der Durchführung eines Erörterungstermins wird 
abgesehen, wenn

1. Einwendungen gegen das Vorhaben nicht 
oder nicht rechtzeitig erhoben worden sind,

2. die rechtzeitig erhobenen Einwendungen zu-
rückgenommen worden sind,

3. ausschließlich Einwendungen erhoben wor-
den sind, die auf besonderen privatrechtli-
chen Titeln beruhen oder

4. die erhobenen Einwendungen nach der Ein-
schätzung der Behörde keiner Erörterung be-
dürfen.

Sollte ein Erörterungstermin aus den genannten 
Gründen nicht durchgeführt werden, wird dies und 
die insoweit ggf. erforderliche Ermessensentschei-
dung öffentlich bekannt gemacht.

Sofern die Genehmigungsbehörde einen Erörte-
rungstermin durchführt, findet die Erörterung der 
rechtzeitig gegen das Vorhaben vorgebrachten Ein-
wendungen mit dem Antragsteller und denjenigen, 
die Einwendungen erhoben haben, 

am 14.2.2017, ab 10 Uhr im 

Forum des Kreishauses, Sitzungssaal, Rathaus-
markt 3, 41747 Viersen

statt.

Zum Erörterungstermin wird nicht gesondert einge-
laden.

Der Termin ist öffentlich.

Kann die Erörterung nach Beginn des Termins an 
dem festgesetzten Tag nicht abgeschlossen wer-
den, so wird sie unterbrochen und am nächsten und/
oder den folgenden Tagen weitergeführt. Der Termin 
für die Weiterführung der Erörterung wird jeweils bei 
Unterbrechung der Erörterung an dem Tag, an dem 
diese nicht abgeschlossen wird, den teilnehmenden 
Personen mitgeteilt. Eine weitere besondere Be-
kanntmachung erfolgt nicht.

Es wird darauf hingewiesen, dass die formgerecht 
erhobenen Einwendungen auch bei Ausbleiben des 
Antragsstellers oder von Personen, die Einwendun-
gen erhoben haben, erörtert werden.

Durch Einsichtnahme in die Antragsunterlagen und 
Teilnahme am Erörterungstermin entstehende Ko-
sten können nicht erstattet werden.

Die Zustellung der Entscheidung über die Einwen-
dung kann durch öffentliche Bekanntmachung er-
setzt werden.
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Viersen, den 16.11.2016
D r. C o e n e n

Landrat

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 960

Bekanntmachung 
der Gemeinde Grefrath
1: Widerspruchsrecht nach § 50 Absatz 5 des 
Bundesmeldegesetzes, Melderegisterauskünften 
in besonderen Fällen

Zu Melderegisterauskünften in besonderen Fällen (§ 
50 Abs. 1 bis 3 des Bundesmeldegesetztes) aus dem 
Einwohnermelderegister der Gemeinde Grefrath wird 
über bestehende Widerspruchsmöglichkeiten infor-
miert: 

Wenn die Einwohner der Gemeinde Grefrath nicht 
ausdrücklich widersprechen, darf die Meldebehörde 
nach den Vorschriften des Bundesmeldegesetzes in 
den nachstehenden Fällen des § 50 Bundesmelde-
gesetz Auskünfte aus dem Melderegister erteilen: 

 Absatz 1: 
 Auskünfte über die Wahlberechtigten an Partei-

en, Wählergruppen und anderen Trägern von 
Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen 
undAbstimmungen auf staatlicher und kommu-
naler Ebene in den sechs der Wahl oder Abstim-
mung vorausgehenden Monaten.

 Absatz 2: 
 Auskünfte an Mandatsträger, Presse oder Rund-

funk über Alter- oder Ehejubiläen,
 
 Absatz 3: 
 Auskünfte an Adressbuchverlage zu allen Ein-

wohnern, die das 18. Lebensjahr vollendet ha-
ben. 

Die Auskunftserteilung unterbleibt, wenn die Betrof-
fenen ihr nach § 50 Absatz 5 des Bundesmeldege-
setzes widersprechen. Die Betroffenen sind auf ihr 
Widerspruchsrecht bei der Anmeldung sowie einmal 
jährlich durch ortsübliche Bekanntmachung hinzu-
weisen. 

2: Widerspruchsrecht nach § 42 Absatz 3 Satz 2 
Bundesmeldegesetz gegen die Übermittlung von 
Daten an eine öffentlich-rechtliche Religionsge-
sellschaft durch den Familienangehörigen eines 
Mitglieds dieser Religionsgesellschaft (nach $ 42 
Absatz 2 Bundesmeldegesetz)

Haben Mitglieder einer öffentlich-rechtlichen Religi-
onsgesellschaft Familienangehörige, die nicht der-

selben oder keiner öffentlich-rechtlichen Religions-
gesellschaft angehören, darf die Meldebehörde von 
diesen Familienangehörigen folgende Daten über-
mitteln: 

1. Vor- und Familiennamen,
2. Geburtsdatum und Geburtsort,
3. Geschlecht,
4. Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen 

Religionsgesellschaft,
5. Derzeitige Anschriften und letzte frühere An-

schrift, 
6. Auskunftssperren nach § 51 sowie
7. Sterbedatum. 

Die betreffenden Personen habe das Recht, der 
Übermittlung ihrer Daten zu widersprechen. Die Be-
troffenen sind auf ihr Widerspruchrecht bei der An-
meldung sowie einmal jährlich durch ortsübliche Be-
kanntmachung hinzuweisen.

Der Widerspruch gegen die Datenübermittlung ver-
hindert nicht die Übermittlung von Daten für Zwecke 
des Steuererhebungsrechts an die jeweils öffentlich-
rechtlichen Religionsgesellschaften

Widersprüche können formlos an die Gemeinde Gre-
frath –Bürgerservice, Rathausplatz 3, 47929 Gre-
frath, gerichtet werden.

Grefrath, den 17.11.2016
Gemeinde Grefrath
Der Bürgermeister

Im Auftrag
gez.

Franken  

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 962

Bekanntmachung 
der Gemeinde Grefrath
Ordnungsbehördliche Verordnung über das Of-
fenhalten von Verkaufsstellen im Ortsbezirk 
„Grefrath-Süd am Sonntag, den 15.01.2017“ 

Aufgrund des § 6 Abs. 1 und 4 des Gesetzes zur 
Regelung der Ladenöffnungszeiten (Ladenöffnungs-
gesetz –LÖG NRW) vom 16. November 2006 (GV.
NRW. S. 516) in der derzeit geltenden Fassung in 
Verbindung mit § 1 zur Verordnung zur Regelung von 
Zuständigkeiten auf den Gebieten des Arbeits- und 
technischen Gefahrenschutzes (ZustVO ArbtG) vom 
14.06.1994 (GV NRW S. 360) in der derzeit gelten-
den Fassung, wird von der Gemeinde Grefrath als 
örtliche Ordnungsbehörde gemäß Dringlichkeitsbe-
schluss vom 07.11.2016 folgende ordnungsbehörd-
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liche Verordnung erlassen:

§ 1

Sämtliche Verkaufsstellen dürfen im Ortsbezirk „Gre-
frath-Süd“ am Sonntag, den 15.01.2017 in der Zeit 
von 13:00 Uhr – 18:00 Uhr geöffnet sein.

§ 2

1. Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig im Rahmen des § 1 Verkaufsstellen 
außerhalb der dort zugelassenen Geschäfts-
zeiten offen hält oder in diesen Geschäften 
andere, als die zugelassenen Waren verkauft.

2.  Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 13 La-
denöffnungsgesetz mit einer Geldbuße bis zu 
500,00 € geahndet werden.

§ 3

Die ordnungsbehördliche Verordnung tritt am 
15.01.2017 in Kraft. Sie tritt außer Kraft am 
16.01.2017.

Grefrath, den 16.11.2016
GeMeinde Grefrath
Der Bürgermeister

als örtliche Ordnungsbehörde
gez.

Lommetz

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 962

Bekanntmachung 
der Stadt Nettetal
Öffentliche Zustellung

Gemäß §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsge-
setzes für das Land NW (Landeszustellungsgesetz 
– LZG-) vom 07. März 2006 (GV NRW S. 94), wird 
der an

Herrn
Tugay Yildiz 
Hühnermarkt 1
41747 Viersen

gerichtete Gewerbesteuerbescheid vom 29.09.2016, 
Kassenzeichen 01100799.6/0200, öffentlich zuge-
stellt, da die derzeitige Anschrift des Empfängers 
nicht ermittelt werden kann.

Der Bescheid kann in der Zeit von 8.30 Uhr bis 12.30 
Uhr bei der Stadtverwaltung Nettetal, Bereich Steu-

ern und Abgaben, Doerkesplatz 1, 41334 Nettetal, 
Zimmer 348 von dem Empfänger eingesehen werden 
und in Empfang genommen werden.
Er gilt zwei Wochen nach Veröffentlichung im Amts-
blatt des Kreises Viersen als zugestellt.

Nettetal, 24.11.2016
Stadt Nettetal

Der Bürgermeister
Im Auftrag

gez. Sieben

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 963

Bekanntmachung 
der Stadt Nettetal
Öffentliche Auslegung der 23. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes im Stadtteil Lobberich

Der Rat der Stadt Nettetal hat am 30.09.2015 die 
Aufstellung der 23. Änderung des Flächennutzungs-
planes  beschlossen.

Weiterhin hat der Ausschuss für Stadtplanung der 
Stadt Nettetal in seiner Sitzung am 20.09.2016 die 
öffentliche Auslegung der 23. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes gem. § 3 Abs. 2 BauGB beschlos-
sen. 

Das Plangebiet befindet sich nördlich des Stadtteil-
zentrums von Nettetal-Lobberich an der Niedieck-
straße in Höhe der Einmündungsbereiche der Bon-
gartzstraße und der De-Ball-Straße. Es wird begrenzt 
im Norden durch die Hausgartenbereiche der Wohn-
bebauung an der De-Ball-Straße und der gemischt 
genutzten Bereiche an der Oberen Färberstraße, im 
Süden und Osten durch die Karl-Reulen-Straße und 
die Baugebiete des Bebauungsplanes Lo-250 „Nie-
dieck-Park“ sowie im Westen durch die Niedieckstra-
ße, an die sich die Wohn- und Mischgebiete entlang 
der Niedieckstraße, der Bongartzstraße und der Stra-
ße „An der Weberei“ anschließen.

Folgendes wird gem. § 3 Abs. 2 BauGB in der zurzeit 
geltenden Fassung ortsüblich bekanntgemacht:

Der Entwurf nebst Begründung einschließlich Um-
weltbericht gemäß § 2a BauGB wird in der Zeit vom 
02.12.2016 bis zum 06.01.2017 während der allge-
meinen Dienststunden, und zwar

montags bis donnerstags  
  von   8.30 Uhr bis 12.30 Uhr und 
  von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr sowie
freitags von   8.30 Uhr bis 12.00 Uhr 
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im Rathaus der Stadt Nettetal, Doerkesplatz 11, Fachbereich Stadtplanung im Flur vor den Räumen 305 
und 306 zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegt. 

Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen zu dem Entwurf schriftlich oder zur Niederschrift bei 
der Stadt Nettetal, Räume 306, 307, 320, 322 und 323 des o.g. Rathauses vorgebracht werden. 

Die Unterlagen stehen auch auf der Internetseite der Stadt Nettetal (www.nettetal.de >>Startseite >> Bürger 
& Rathaus >> Planen & Bauen >> Aktuelle Planungen) zum Download zur Verfügung.

Zur 23. Änderung des Flächennutzungsplanes liegen folgende allgemeine Umweltinformationen vor:

Themenblock Umweltinformation Kurzinhalt
Mensch und Gesundheit Mess-Station des LUQS (Luftquali-

tätsüberwachungssystem des Lan-
des NRW) an der Straße „Juiser 
Feld“ in Nettetal-Kaldenkirchen 

Repräsentative Messwerte und Un-
tersuchungsparameter für den ge-
samten Stadtraum zu Luftschadstof-
fen und Stäuben

Flora, Fauna und biologische 
Vielfalt

Fachinformationssystem des Lan-
desamt für Natur, Umwelt und Ver-
braucherschutz Nordrhein-Westfa-
len, Landes-Biotop kartie rung

Schützenswerte Biotope

Fachinformationssystem des Lan-
desamt für Natur, Umwelt und Ver-
braucherschutz Nordrhein-Westfa-
len, Geschützte Arten in Nordrhein-
Westfalen

Liste der möglichen planungsrele-
vanten Arten für das Messtischblatt  
4603/4

Umweltbericht die beabsichtigte Planung wirkt sich 
auf den Zustand des Schutzgutes 
nicht aus

Boden und Grundwasser Geografisches Rauminformationssy-
stem des Kreis Viersen, Altlastver-
dachtsflächenkataster

Keine Eintragungen von Altstandor-
ten oder Altlastverdachtsflächen  im 
Geltungsbereich

Karte der schutzwürdigen Bö-
den NRW

Schutzstatus der Bodentypen (kein 
Schutzstatus für Böden im Planbe-
reich)

Umweltbericht die beabsichtigte Planung wirkt sich 
auf den Zustand des Schutzgutes 
nicht erheblich aus

Kultur- und sonstige Sachgü-
ter

Denkmalliste der Stadt Nettetal Liste der Baudenkmäler im Stadtge-
biet (kein Eintrag im Planbereich)

Umweltbericht die beabsichtigte Planung wirkt sich 
auf den Zustand des Schutzgutes 
nicht aus

Wasser Umweltbericht die beabsichtigte Planung wirkt sich 
auf den Zustand des Schutzgutes 
nicht aus

Landschaft und Landschafts-
bild

Umweltbericht die beabsichtigte Planung wirkt sich 
auf den Zustand des Schutzgutes 
nicht aus

Luft und Klima Mess-Station des LUQS (Luftquali-
tätsüberwachungssystem des Lan-
des NRW) an der Straße „Juiser 
Feld“ in Nettetal-Kaldenkirchen

Repräsentative Messwerte und Un-
tersuchungsparameter für den ge-
samten Stadtraum zur Luftqualität 
und zu relevanten Klimafaktoren

Umweltbericht die beabsichtigte Planung wirkt sich 
auf den Zustand des Schutzgutes 
nicht aus
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Wechselbeziehungen und ku-
mulative Wirkungen

Umweltbericht die beabsichtigte Planung wirkt sich 
auf den Zustand des Schutzgutes 
nicht aus

Abfall- und Energiebewirt-
schaftung

Umweltbericht die beabsichtigte Planung wirkt sich 
auf den Zustand des Schutzgutes 
nicht aus

Die nachfolgenden umweltbezogenen Gutachten wurden zur Begründung einschließlich des Umweltberich-
tes gemäß § 2a BauGB herangezogen und liegen mit aus:

Themenblock Umweltinformation Kurzinhalt
Fauna und Flora einschließ-
lich der biologischen Vielfalt

Artenschutzprüfung Keine Betroffenheit planungsrelevan-
ter Arten

Lärm und Erschütterungen Schalltechnische Untersuchung Passiver und aktiver Lärmschutz ge-
gen  Verkehrs- und Gewerbelärm, 
vorbeugender Immissionsschutz in 
nachgeschalteten Bauleitplanverfah-
ren erforderlich

Im Rahmen der Beteiligungen gemäß § 3 Abs. 1 sowie § 4 Abs. 1 BauGB sind folgende umweltbezogene 
Stellungnahmen eingegangen:

Themenblock Stellungnahme Kurzinhalt
Mensch und Gesundheit Kreis Viersen Immissionsschutzrechtliche Beden-

ken können ausgeräumt werden, 
wenn die Vorschläge zur aktiven 
Lärmminderung aus der schalltech-
nischen Untersuchung im Baugeneh-
migungsverfahren umgesetzt werden

Kultur- und sonstige Sachgü-
ter

Kampfmittelbeseitigungsdienst Empfehlungen zur Überprüfung 
auf Kampfmittel bei konkret neu zu 
überbauenden Flächen sowie Hand-
lungsempfehlungen zu Erdarbeiten 
mit erheblichen mechanischen Bela-
stungen

Zu den Themenblöcken Flora, Fauna und biologische Vielfalt, Boden und Grundwasser, Wasser, Landschaft 
und Landschaftsbild, Luft und Klima, Wechselbeziehungen und kumulative Wirkungen sowie Abfall- und En-
ergiebewirtschaftung wurden keine umweltrelevanten Stellungnahmen vorgebracht.

Zum Entwurf der 23. Änderung des Flächennutzungsplanes gehören eine Begründung einschließlich eines 
Umweltberichtes gemäß § 2a BauGB.

Es wird ferner darauf hingewiesen, dass gemäß § 3 Abs. 2, 2. Halbsatz BauGB nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können und 
dass ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig ist, soweit mit ihm Einwendungen gel-
tend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht 
wurden, aber hätten geltend gemacht werden können.
Über die fristgerecht vorgebrachten Stellungnahmen entscheidet der Rat der Stadt Nettetal. 

Nettetal, 17.11.2016
Im Auftrag

gez. Eckert
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Abl. Krs. Vie. 2016, S. 963
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Bekanntmachung 
der Stadt Nettetal
Öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes Lo-262 „Nördlich Karl-Reulen-Straße“ im Stadtteil Lob-
berich

Der Rat der Stadt Nettetal hat am 30.09.2015 die Aufstellung des Bebauungsplanes Lo-262 „Nördlich-Karl-
Reulen-Straße“ beschlossen.

Weiterhin hat der Ausschuss für Stadtplanung der Stadt Nettetal in seiner Sitzung am 20.09.2016 die öf-
fentliche Auslegung des Bebauungsplanes Lo-262 „Nördlich Karl-Reulen-Straße“ gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
beschlossen. 

Das Plangebiet befindet sich nördlich des Stadtteilzentrums von Nettetal-Lobberich an der Niedieckstraße 
in Höhe der Einmündungsbereiche der Bongartzstraße und der De-Ball-Straße. Es wird begrenzt im Norden 
durch die Hausgartenbereiche der Wohnbebauung an der De-Ball-Straße und der gemischt genutzten Be-
reiche an der Oberen Färberstraße, im Süden und Osten durch die Karl-Reulen-Straße und die Baugebiete 
des Bebauungsplanes Lo-250 „Niedieck-Park“ sowie im Westen durch die Niedieckstraße, an die sich die 
Wohn- und Mischgebiete entlang der Niedieckstraße, der Bongartzstraße und der Straße „An der Weberei“ 
anschließen.

Folgendes wird gem. § 3 Abs. 2 BauGB in der zurzeit geltenden Fassung ortsüblich bekanntgemacht:

Der Entwurf nebst Begründung einschließlich Umweltbericht gemäß § 2a BauGB wird in der Zeit vom 
02.12.2016 bis zum 06.01.2017 während der allgemeinen Dienststunden, und zwar

montags bis donnerstags  von   8.30 Uhr bis 12.30 Uhr und 
    von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr sowie
freitags   von   8.30 Uhr bis 12.00 Uhr 

im Rathaus der Stadt Nettetal, Doerkesplatz 11, Fachbereich Stadtplanung im Flur vor den Räumen 305 
und 306 zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegt. 

Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen zu dem Entwurf schriftlich oder zur Niederschrift bei 
der Stadt Nettetal, Räume 306, 307, 320, 322 und 323 des o.g. Rathauses vorgebracht werden. 

Die Unterlagen stehen auch auf der Internetseite der Stadt Nettetal (www.nettetal.de >>Startseite >> Bürger 
& Rathaus >> Planen & Bauen >> Aktuelle Planungen) zum Download zur Verfügung.

Zum Bebauungsplan Lo-262 „Nördlich Karl-Reulen-Straße“ liegen folgende allgemeine Umweltinformationen 
vor:

Themenblock Umweltinformation Kurzinhalt
Mensch und Gesundheit Mess-Station des LUQS (Luftquali-

tätsüberwachungssystem des Lan-
des NRW) an der Straße „Juiser 
Feld“ in Nettetal-Kaldenkirchen 

Repräsentative Messwerte und Unter-
suchungsparameter für den gesamten 
Stadtraum zu Luftschadstoffen und 
Stäuben

Flora, Fauna und biologische 
Vielfalt

Fachinformationssystem des Lan-
desamt für Natur, Umwelt und Ver-
braucherschutz Nordrhein-Westfa-
len, Landes-Biotop kartie rung

Schützenswerte Biotope

Fachinformationssystem des Lan-
desamt für Natur, Umwelt und Ver-
braucherschutz Nordrhein-Westfa-
len, Geschützte Arten in Nordrhein-
Westfalen

Liste der möglichen planungsrele-
vanten Arten für das Messtischblatt  
4603/4
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Umweltbericht die beabsichtigte Planung wirkt sich 
auf den Zustand des Schutzgutes 
nicht aus

Boden und Grundwasser Geografisches Rauminformations-
system des Kreis Viersen, Altlast-
verdachtsflächenkataster

Keine Eintragungen von Altstandorten 
oder Altlastverdachtsflächen im Gel-
tungsbereich

Karte der schutzwürdigen Bö-
den NRW

Schutzstatus der Bodentypen (kein 
Schutzstatus für Böden im Planbe-
reich)

Umweltbericht die beabsichtigte Planung wirkt sich 
auf den Zustand des Schutzgutes nicht 
erheblich aus

Kultur- und sonstige Sachgü-
ter

Denkmalliste der Stadt Nettetal Liste der Baudenkmäler im Stadtge-
biet (kein Eintrag im Planbereich)

Umweltbericht die beabsichtigte Planung wirkt sich 
auf den Zustand des Schutzgutes 
nicht aus

Wasser Umweltbericht die beabsichtigte Planung wirkt sich 
auf den Zustand des Schutzgutes 
nicht aus

Landschaft und Landschafts-
bild

Umweltbericht die beabsichtigte Planung wirkt sich 
auf den Zustand des Schutzgutes 
nicht aus

Luft und Klima Mess-Station des LUQS (Luftquali-
tätsüberwachungssystem des Lan-
des NRW) an der Straße „Juiser 
Feld“ in Nettetal-Kaldenkirchen

Repräsentative Messwerte und Unter-
suchungsparameter für den gesamten 
Stadtraum zur Luftqualität und zu rele-
vanten Klimafaktoren

Umweltbericht die beabsichtigte Planung wirkt sich 
auf den Zustand des Schutzgutes 
nicht aus

Wechselbeziehungen und ku-
mulative Wirkungen

Umweltbericht die beabsichtigte Planung wirkt sich 
auf den Zustand des Schutzgutes 
nicht aus

Abfall- und Energiebewirt-
schaftung

Umweltbericht die beabsichtigte Planung wirkt sich 
auf den Zustand des Schutzgutes 
nicht aus

Die nachfolgenden umweltbezogenen Gutachten wurden zur Begründung einschließlich des Umweltberich-
tes gemäß § 2a BauGB herangezogen und liegen mit aus:

Themenblock Umweltinformation Kurzinhalt
Fauna und Flora einschließ-
lich der biologischen Vielfalt

Artenschutzprüfung Keine Betroffenheit planungsrelevan-
ter Arten

Lärm und Erschütterungen Schalltechnische Untersuchung Passiver und aktiver Lärmschutz ge-
gen  Verkehrs- und Gewerbelärm ist 
erforderlich zur Einhaltung der zulässi-
gen Immissionsrichtwerte der TA Lärm 
für die Tagzeit (6:00 Uhr bis 22:00 Uhr) 
an den maßgeblichen Immissionsorten

Im Rahmen der Beteiligungen gemäß § 3 Abs. 1 sowie § 4 Abs. 1 BauGB sind folgende umweltbezogene 
Stellungnahmen eingegangen:
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Themenblock Stellungnahme Kurzinhalt
Mensch und Gesundheit Kreis Viersen Immissionsschutzrechtliche Bedenken 

können ausgeräumt werden, wenn die 
Vorschläge zur aktiven Lärmminderung 
aus der schalltechnischen Untersuchung 
im Baugenehmigungsverfahren umge-
setzt werden

Kultur- und sonstige Sachgü-
ter

Kampfmittelbeseitigungsdienst Empfehlungen zur Überprüfung auf 
Kampfmittel bei konkret neu zu überbau-
enden Flächen sowie Handlungsempfeh-
lungen zu Erdarbeiten mit erheblichen 
mechanischen Belastungen

Zu den Themenblöcken Flora, Fauna und biologische Vielfalt, Boden und Grundwasser, Wasser, Landschaft 
und Landschaftsbild, Luft und Klima, Wechselbeziehungen und kumulative Wirkungen sowie Abfall- und En-
ergiebewirtschaftung wurden keine umweltrelevanten Stellungnahmen vorgebracht.

Zum Entwurf des Bebauungsplanes Lo-262 „Nördlich Karl-Reulen-Straße“ gehören eine Begründung ein-
schließlich eines Umweltberichtes gemäß § 2a BauGB.

Es wird ferner darauf hingewiesen, dass gemäß § 3 Abs. 2, 2. Halbsatz BauGB nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können und 
dass ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig ist, soweit mit ihm Einwendungen gel-
tend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht 
wurden, aber hätten geltend gemacht werden können.
Über die fristgerecht vorgebrachten Stellungnahmen entscheidet der Rat der Stadt Nettetal. 

Nettetal, 17.11.2016
Im Auftrag

gez. Eckert
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Abl. Krs. Vie. 2016, S. 967
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Bekanntmachung 
der Stadt Nettetal
Öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes Lo-
264 „Westlich Obere Färberstraße“ im Stadtteil 
Lobberich

Der Rat der Stadt Nettetal hat am 03.05.2016 die 
Aufstellung des Bebauungsplanes Lo-264 „Westlich 
Obere Färberstraße“ gemäß § 13a BauGB beschlos-
sen.

Weiterhin hat der Ausschuss für Stadtplanung der 
Stadt Nettetal in seiner Sitzung am 27.04.2016 die 
öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes Lo-264 
„Westlich Obere Färberstraße“ gem. § 13 Abs. 2 
BauGB in Verbindung mit § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 
Abs. 2 BauGB beschlossen.

Das Plangebiet liegt nördlich des Lobbericher Zen-
trums auf der Westseite der Färberstraße. Es ist weit-
gehend identisch mit Mischgebieten im Geltungsbe-
reich des Bebauungsplanes Lo-250 „Niedieck-Park“ 
und nimmt Teil an der Rahmenplanung für die ehe-
maligen Industriebereiche der Firmen Longlife und 
Niedieck.
 
Der Geltungsbereich ist aus dem beigefügten Lage-
plan ersichtlich.

Folgendes wird gem. § 3 Abs. 2 BauGB in der zur 
Zeit geltenden Fassung ortsüblich bekanntgemacht:

Der Entwurf nebst Begründung zu diesem Bebau-
ungsplan wird in der Zeit vom 02.12.2016 bis zum 
06.01.2017 während der allgemeinen Dienststunden, 
und zwar

montags bis donnerstags  
  von   8.30 Uhr bis 12.30 Uhr und 
  von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr sowie
freitags von   8.30 Uhr bis 12.00 Uhr 

im Rathaus der Stadt Nettetal, Doerkesplatz 11, 
Fachbereich Stadtplanung im Flur vor den Räumen 
305 und 306 zu jedermanns Einsicht öffentlich aus-
gelegt. 

Während der Auslegungsfrist können Stellungnah-
men zum Entwurf schriftlich oder zur Niederschrift bei 
der Stadt Nettetal, Räume 306, 307, 320, 322 und 
323 des o. g. Rathauses vorgebracht werden. 

Die Unterlagen stehen auch auf der Internetseite 
der Stadt Nettetal (www.nettetal.de >>Startseite >> 
Bürger & Rathaus >> Planen & Bauen >> Aktuelle 
Planungen) zum Download zur Verfügung.

Von einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB 
wird gemäß § 13 Abs. 3 Satz 1 BauGB für den Be-
bauungsplan Lo-264 „Westlich Obere Färberstraße“ 
abgesehen. 

Es wird ferner darauf hingewiesen, dass gemäß § 3 
Abs. 2, 2. Halbsatz BauGB nicht fristgerecht abge-
gebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung 
über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben 
können und dass ein Antrag nach § 47 der Verwal-
tungsgerichtsordnung unzulässig ist, soweit mit ihm 
Einwendungen geltend gemacht werden, die vom 
Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder 
verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten gel-
tend gemacht werden können.
Über die fristgerecht vorgebrachten Stellungnahmen 
entscheidet der Rat der Stadt Nettetal. 

Nettetal, 17.11.2016
Im Auftrag

gez. Eckert
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Abl. Krs. Vie. 2016, S. 971
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Bekanntmachung 
der Gemeinde Schwalmtal
Die bei der Wahl  zum Rat der Gemeinde Schwalm-
tal am 25.05.2014 gewählte Bewerberin der Grünen, 
Frau Maria Beiten, hat durch Erklärung mit Wirkung 
zum 10.11.2016 ihr Mandat im Rat der Gemeinde 
Schwalmtal niedergelegt und damit ihren Verzicht 
nach den §§ 37 und 38 Kommunalwahlgesetz er-
klärt.

Nach der Regelung des § 45 des Kommunalwahl-
gesetzes NW in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 30. Juni 1998 (GV.NRW.S. 454, ber. S. 509), 
zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 
14.Juni 2016 (GV.NRW. S.442), in Kraft getreten am 
01. Juli 2016, wird hiermit als Nachfolger  Herr Diet-
mar Helmreich-Schwinge, Servicetechniker, wohn-
haft Danziger Str. 60, 41366 Schwalmtal, nach der 
Reihenfolge der vorliegenden Reserveliste der Grü-
nen bei der Wahl am 25.05.2014 benannt und dies 
hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Gegen diese Festsetzung steht gem. § 39 Abs. 1 
des Kommunalwahlgesetzes jedem Wahlberechtig-
ten des Wahlgebietes sowie der zuständigen Lei-
tung solcher Parteien und Wählergruppen, die an 
der Wahl teilgenommen haben, sowie der Aufsichts-
behörde binnen eines Monats nach der Bekannt-
machung der Einspruch zu. Der Einspruch ist beim 
Gemeindewahlleiter schriftlich einzureichen oder 
mündlich zur Niederschrift zu erklären.

Schwalmtal, den 17.11.2016
Der Bürgermeister

als Wahlleiter
gez. Pesch

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 973

Bekanntmachung 
der Stadt Tönisvorst
Satzung vom 04.11.2016 der Stadt Tönisvorst 
über die Höhe der Gebühren nach § 7 Abs. 1 
Kommunalabgabengesetz für das Land Nord-
rhein-Westfalen (KAG) vom 21.10.1969 (GV NW, 
Seite 712), in der zurzeit geltenden Fassung, für 
Verbandslasten der Wasser- und Bodenverbände 
für das Jahr 2017

Aufgrund
-  des § 7 der Gemeindeordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14.07.1994 
(GV NRW S. 666) in der zurzeit gültigen Fassung

- der §§ 2, 4, 6 und 7 des Kommunalabgabengesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 

21.10.1969 (GV NW, S. 712) in der zurzeit gülti-
gen Fassung sowie

- des § 5 der vom Rat der Stadt Tönisvorst 
in seiner Sitzung am 23.01.2002 beschlos-
senen Satzung der Stadt Tönisvorst über 
die Erhebung von Gebühren nach § 7 Abs. 
1 Kommunalabgabengesetz für das Land 
Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21.10.1969 
(GV NW, Seite 712), in der zurzeit geltenden 
Fassung, für Verbandslasten  der Wasser- und 
Bodenverbände 

 hat der Rat in seiner Sitzung am 03.11.2016 fol-
gende Satzung beschlossen:

§ 1

Für das Jahr 2017 betragen die Gebühren pro AR

a) für nicht versiegelte Flächen
 im Einzugsbereich

 1. des Wasser- und Boden-
     verbandes der Mittleren Niers 0,20 €
 2. des Wasser- und Boden-
     verbandes der Gelderner Fleuth 0,04 €
 3. des Niersverbandes   0,07 €

b) für versiegelte Flächen (kanalisiert)
 im Einzugsbereich

 1. des Wasser- und Boden-
     verbandes der Mittleren Niers     9,56 €
 2. des Wasser- und Boden-
     verbandes der Gelderner Fleuth     1,71 €
 3. des Niersverbandes            3,42 €

c) für versiegelte Flächen (nicht kanalisiert)
 im Einzugsbereich

 1. des Wasser- und Boden-
     verbandes der Mittleren Niers     1,74 €
 2. des Wasser- und Boden-
     verbandes der Gelderner Fleuth     0,31 €
 3. des Niersverbandes           0,62 €

d) für Waldgrundstücke
 im Einzugsgebiet

 1. des Wasser- und Boden-
     verbandes der Mittleren Niers          0,07 €
 2. des Wasser- und Boden-
     verbandes der Gelderner Fleuth     0,01 €
 3. des Niersverbandes       0,02 €

§ 2

Diese Satzung tritt  zum 01.01.2017 in Kraft.
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Bekanntmachung 
der Stadt Viersen

Hinweis:

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in 
der z.Zt. gültigen Fassung beim Zustandekommen 
dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht wer-
den kann, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffent-
lich bekanntgemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss 
vorher beanstandet oder

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt.

Bekanntmachungsanordnung:

Die vorstehende Satzung vom 04.11.2016 der Stadt 
Tönisvorst über die Höhe der Gebühren nach § 7 
Abs. 1 KAG für Verbandslasten der Wasser- und 
Bodenverbände für das Jahr 2017 wird hiermit öffent-
lich bekannt gemacht.

Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt gemäß § 15 
Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt Tönisvorst in der 
zurzeit gültigen Fassung.

Tönisvorst, den 04.11.2016
Der Bürgermeister

gez. Goßen

Tönisvorster Amtsblatt  Jhrg. 22/Nr. 23/S. 113

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 973

Öffentliche Zustellung

Der an Viorica Bodnaras , zuletzt wohnhaft Ro 727320 
Radauti, Susuki 895, gerichtete Gebührenbescheid 
vom 29.09.16 konnte nicht zugestellt werden, da der 
Aufenthaltsort des Empfängers unbekannt ist. Es er-
folgt daher die öffentliche Zustellung im Amtsblatt des 
Kreises Viersen.

Die Bescheide können bei der Stadt Viersen, Fach-

bereich Feuerwehr und Zivilschutz – Einsatz und Or-
ganisation, Verwaltung -, Zimmer V-I-03, Gerberstr. 
3, 41748 Viersen, eingesehen werden.

Die Bescheide gelten zwei Wochen nach Veröffent-
lichung im Amtsblatt des Kreises Viersen als zuge-
stellt.

Viersen, den 22.11.16 
Die Bürgermeisterin

Fachbereich Feuerwehr und Zivilschutz
- Einsatz und Organisation, Verwaltung –

Im Auftrag
gez. Rommelrath

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 974

Bekanntmachung 
der Stadt Viersen
Bekanntmachung der Wahlleiterin der Stadt Vier-
sen über die Ersatzbestimmung für ein verstorbe-
nes Ratsmitglied gem. § 45 Abs. 2 KWahlG

Ratsherr Alfons Görgemanns, Rahser Straße 81, 
41748 Viersen ist am 26. Oktober 2016 verstorben.

Für ihn wird aus der Reserveliste der SPD Herr Ron-
ny Wochau, Hermann-Schmitz-Allee 11, 41751 Vier-
sen, als Nachfolger in die Vertretung nachrücken.

Gegen diese Feststellung kann innerhalb eines Mo-
nats vom Tage der Veröffentlichung ab Einspruch bei 
der Bürgermeisterin als Wahlleiterin, Rathausmarkt 
1, 41747 Viersen, eingelegt werden.

Viersen, den 14.11.2016
Die Bürgermeisterin

als Wahlleiterin
gez.

Anemüller

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 974

Bekanntmachung 
der Stadt Viersen
Satzung der Stadt Viersen über Werbeanlagen 
und Warenautomaten an Hauptverkehrsstraßen 
innerhalb der Stadt Viersen vom 15.11.2016

Der Rat der Stadt Viersen hat aufgrund des § 86 
Abs. 1 Nr. 1 der Bauordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landesbauordnung – BauO NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 01.03.2000 (GV. 
NRW. S. 256), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
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20.05.2014 (GV. NRW. S. 294), am 15.11.2016 fol-
gende Satzung beschlossen.

§ 1
Ziel der Satzung

Ziel dieser Satzung ist es, die Errichtung von Wer-
beanlagen und Aufstellung von Warenautomaten 
an bestimmten Straßenabschnitten innerhalb des 
Stadtgebietes Viersen so zu steuern, dass ein quali-
tätvolles Stadtbild erhalten bzw. erreicht wird.

§ 2
Örtlicher Geltungsbereich

Der Geltungsbereich dieser Satzung umfasst inner-
halb des Stadtgebietes Viersen folgende Straßen 
bzw. Straßenabschnitte:

• L 29 - Nettetaler Straße von Klinkhammer bis An 
der Weuthenmühle, Venloer Straße ab Röhle-
nend, Bücklersstraße bis Wasserstraße, Was-
serstraße, Gasstraße, Viersener Straße bis 
Bürgermeister-Voß-Allee, Dülkener Straße ab 
Aachener Weg, Freiheitsstraße bis Einmün-
dung Alte Bruchstraße, Alte Bruchstraße ab Frei-
heitsstraße, Krefelder Straße bis Elkanweg,

• L 71 - Gladbacher Straße ab Bachstraße bis 
Hohlstraße/Josefsring, 

• L 39 - Grefrather Straße ab Moersenstraße bis 
Blumenstraße, Düsseldorfer Straße ab Beck-
straße/Gehlingsweg bis Ende der Ortslage, 
Süchtelner Straße ab Anfang der Ortslage bis 
Freiheitsstraße, Willy-Brandt-Ring ab Freiheits-
straße, Körnerstraße, Lichtenberg, Hardter 
Straße bis Einmündung K 8,

• L 116 - Freiheitsstraße ab Alte Bruchstraße, Köl-
nische Straße bis Bachstraße,

• L 373 - Brüggener Straße von Nettetaler Straße 
bis Einmündung Schaager Straße,

• L 475 - Lange Straße ab Narrenmühle, Theodor-
Frings-Allee, Venloer Straße bis Bücklersstraße, 
Hindenburgstraße ab Humboldtstraße bis Tho-
masweg, Tönisvorster Straße ab Oberstraße bis 
Einmündung Hafenstraße,

• Brüsseler Allee ab Krefelder Straße über Josefs-
ring bis Gladbacher Straße,

• Hohlstraße von Gladbacher Straße bis Willy-
Brandt-Ring,

• Krefelder Straße ab Freiheitsstraße bis Alte 
Bruchstraße, 

• Dülkener Straße von Willy-Brandt-Ring bis Ein-
mündung Freiheitsstraße,

• Lichtenberg von Hohlstraße bis Körnerstraße,

• Gerberstraße von Freiheitsstraße bis Querung 
Alsbach.

Beiderseits der genannten Straßen bzw. Straßen-
abschnitte wird der Geltungsbereich auf einen 30 m 
breiten Streifen, jeweils von der Grenze des Straßen-
grundstückes gerechnet, begrenzt.
Soweit sich dieser Bereich mit dem Geltungsbe-
reich einer Werbesatzung für die Innenstadt über- 
schneidet, gilt die Innenstadtsatzung. Dies gilt nicht 
für die Bereiche zwischen Rahserstraße und Rek-
toratstraße sowie zwischen Große Bruchstraße und 
Gereonstraße/Eichelnbusch

Die betroffenen Straßen oder Straßenabschnitte 
sind aus der als Bestandteil der Satzung beigefüg-
ten Karten zu ersehen.

§ 3
Sachlicher Geltungsbereich

Diese Satzung gilt für die Errichtung und Änderung 
von Werbeanlagen im Sinne von § 13 Abs. 1 der 
Landesbauordnung (BauO NRW) sowie für Waren-
automaten. Dabei bleiben die Vorschriften des § 13 
Abs. 6 BauO NRW unberührt.

§ 4
Allgemeine Anforderungen

(1) Werbeanlagen und Warenautomaten haben 
sich hinsichtlich der Gestaltung und der Maß-
stäblichkeit in die Architektur des Gebäudes und 
in das Ortsbild einzufügen. Hierbei sind insbe-
sondere die Fluchten bestehender Alleen zu be-
rücksichtigen. Sie müssen sich nach Größe und 
Gestaltung den Bauwerken unterordnen und 
dürfen gestalterisch wichtige Fassadengliede-
rungen nicht verdecken oder in ihrer Wirkung 
beeinträchtigen.

(2) Werbeanlagen und Warenautomaten an Bau-
denkmälern bzw. in deren unmittelbarer Umge-
bung unterliegen den speziellen Vorschriften des 
Denkmalschutzgesetzes (DSchG) und bedürfen 
zusätzlich einer Erlaubnis gemäß § 9 DSchG.

(3) Werbeanlagen und Warenautomaten, die ih-
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rer Zweckbestimmung nicht mehr dienen, sind 
ein- schließlich aller Befestigungsteile zu ent-
fernen. Die sie tragenden Gebäudeteile sind in 
den ursprünglichen Zustand zu versetzen.

§ 5
Farbliche Gestaltung von Werbeanlagen 

und Warenautomaten

(1) Die Verwendung sämtlicher fluoreszierender 
und reflektierender Farben, Verkehrsfarben 
sowie besonders greller Farben ist unzulässig. 
Zu den besonders grellen Farben gehören ins-
besondere folgende RAL-Nummern:
1016 (Schwefelgelb),
1018 (Zinkgelb),
1026 (Leuchtgelb)
1028 (Melonengelb),
2000 (Gelborange),
2001 (Rotorange),
2005 (Leuchtorange),
2007 (Leuchthellorange),
3024 (Leuchtrot),
3026 (Leuchthellrot),
4003 (Erikaviolett),
4005 (Blaulila),
4008 (Signalviolett),
4010 (Telemagenta)

(2) Ausnahmen von Abs. 1 können zugelassen 
werden, wenn dies mit den öffentlichen Be-
langen – insbesondere stadtgestalterische und 
städtebauliche Belange – vereinbar ist und 
wenn es sich nur um untergeordnete Teile der 
Werbeanlage handelt (max. 20 v. H. der Fläche 
der Werbeanlage).

(3) Für den Straßenzug der L 29 beginnend ab Ein-
mündung Aachener Weg bis Einmündung Alte 
Bruchstraße und der L 116 beginnend ab Ein-
mündung Alte Bruchstraße bis Bachstraße ist 
die Verwendung der unter Absatz 1 genannten 
Farben zulässig, wenn es sich um untergeord-
nete Teile der Werbeanlage handelt (max. 20 v. 
H. der Fläche der Werbeanlage).

§ 6
Anbringungsort von Werbeanlagen

(1) Werbeanlagen sind nur an den der in § 2 ge-
nannten Straßenzügen zugewandten Fassaden 
und dort nur bis zur Unterkante der Fenster des 
ersten Obergeschosses, höchstens jedoch bis 
zu einer Höhe von 5,0 m (Oberkante der Werbe-
anlage) über Gelände zulässig.

(2) Werbeanlagen an Vorbauten wie Balkonen und 
Erkern sind unzulässig.

(3) Die Ansichtsfläche von Werbeanlagen an unter-
geordneten Bauteilen wie Vordächern und ande-
re starre Überdachungen sind auf 0,90 qm be-
schränkt. Die Stärke der Werbeanlage darf 0,25 
m nicht überschreiten. 

(4) Hinweisschilder für freie Berufe wie z.B. Pra-
xen, Büros und Kanzleien sind nur am Ort der 
Leistung im Erdgeschoss zulässig. Desgleichen 
können im Einzelfall Schaukästen zugelassen 
werden.

(5) Flächig auf dem Schaufenster aufgebrachte 
Werbung im Erdgeschoss ist zulässig, sofern 
die Fläche höchstens 20 v. H. der Schaufenster-
fläche beträgt; die sich ergebende Ansichtsflä-
che wird zu 50 v. H. auf die Gesamtfläche nach 
§ 8 Abs. 1 angerechnet. Von dieser Regelung 
unberührt bleiben kurzfristige Sonderwerbungen 
wie z. B. Schlussverkauf oder Räumungsver-
kauf, die einen Zeitraum von bis zu zwei Wochen 
umfassen.

(6) Ausnahmen von den Absätzen 1 bis 5 können 
zugelassen werden, wenn diese mit den öffent-
lichen Belangen – insbesondere stadtgestalte-
rische und städtebauliche Belange – vereinbar 
sind.

§ 7
Beleuchtung von Werbeanlagen

(1) Werbeanlagen mit wechselndem Licht und Wer-
beanlagen mit ähnlicher Bauart oder Wirkung 
(hier- zu zählen insbesondere Gegenlichtanla-
gen, Wendeanlagen, Leitlichtanlagen, Digitalbil-
danlagen, Bildprojektionen und Filmprojektionen, 
angestrahlte Werbeanlagen, deren Lichtgarbe 
oder Lichtintensität wechselt, sowie Werbeanla-
gen mit bewegtem Licht) sind unzulässig. Bei 
angestrahlten und selbstleuchtenden Werbean-
lagen ist nur eine Verwendung von weißlichem 
oder gelblichem Licht zulässig.

(2) Selbstleuchtende Werbeanlagen sind in der Grö-
ße auf 0,90 qm beschränkt. 

(3) Ausnahmen der Absätze 1 und 2 können zuge-
lassen werden, wenn diese mit den öffentlichen 
Belangen – insbesondere stadtgestalterische 
und städtebauliche Belange – vereinbar sind.
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§ 8
Größe von Werbeanlagen

(1) Je lfd. m Straßenfrontlänge des Gebäudes ist 
eine Ansichtsfläche der Werbeanlage von max. 
0,4 qm zulässig. Für Werbeanlagen an der Stätte 
der Leistung gilt dies separat für jedes Geschoss.

(2) Direkt auf den Baukörper gemalte oder ange-
brachte Schriften, Zeichen und Symbole sind 
über 60 v. H. der Straßenfrontlänge, maximal je-
doch über eine Länge von 4,5 m gestattet.

(3) Bei winklig zur Gebäudefront anzubringenden 
Werbeanlagen darf die Summe der Ansichtsflä-
chen 1,00 qm und die Ausladung 1,00 m (inkl. 
Befestigung) nicht überschreiten. Je Gebäude-
front ist eine solche Werbeanlage zulässig.

(4) Beschriftungen auf Markisen sind nur zulässig, 
wenn sie in der Längsrichtung angebracht sind 
und eine Schrifthöhe von 20 cm nicht überschrei-
ten. 

(5) Für den Straßenzug der L 29 beginnend ab Ein-
mündung Aachener Weg bis Einmündung Alte 
Bruchstraße und der L 116 beginnend ab Ein-
mündung Alte Bruchstraße bis Bachstraße kön-
nen Ausnahmen von Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3 
Satz 1 zugelassen werden, wenn diese mit den 
öffentlichen Belangen – insbesondere stadtge-
stalterische und städtebauliche Belange – ver-
einbar sind und wenn maximal 50 v. H. der nach 
Abs. 1 zulässigen Gesamtfläche nicht überschrit-
ten werden.

§ 9
Besondere Werbeanlagen

(1) Freistehende Werbeanlagen wie z.B. Werbefah-
nen, Pylone, Stelen, Werbetafeln und Werbema-
ste sind unzulässig. Werbeanlagen nach Satz 1 
werden als bauliche Anlagen gemäß § 2 (1) Sät-
ze 1 und 2 BauO NRW definiert, die allein dem 
Zwecke der Werbung dienen.

(2) Für den Straßenzug der L 29 beginnend ab Ein-
mündung Aachener Weg bis Einmündung Alte 
Bruchstraße und der L 116 beginnend ab Ein-
mündung Alte Bruchstraße bis Bachstraße kön-
nen abweichend von Abs. 1 zugelassen werden:
• Werbefahnen, soweit ihre Anzahl auf maxi-

mal eine Fahne pro 20 m Straßenfrontlänge 
des Grundstückes und die jeweilige Größe 
der Fahne auf 3 m² beschränkt ist. Die Fah-
nen dürfen entweder einzeln im Abstand von 
mindestens 20 m oder in Gruppen von maxi-

mal  drei Exemplaren mit einem Abstand von 
max. 5 m aufgestellt werden.

• Pylone, Stelen, Werbetafeln und Werbema-
ste bis zu einer maximalen Höhe von 7,0 m 
und einer Breite von 1,50 m. Ihre Anzahl wird 
auf eine Anlage je Nutzungseinheit begrenzt. 
Die Werbefläche darf 4 m² je Ansichtsfläche, 
insgesamt 8 m² nicht überschreiten. Bei 
Tankstellen ist eine Überschreitung der vor-
genannten Werbefläche um maximal 50 v. H. 
zulässig, soweit diese für Preisanschlagsta-
feln beansprucht wird. Auskragungen in die 
öffentliche Verkehrsfläche sind nicht zuläs-
sig.

(3) Für die übrigen Straßenabschnitte gem. § 2 
sind die in Absatz 2 beschriebenen Anlagen 
ausnahmsweise zulässig, wenn diese mit den 
öffentlichen Belangen – insbesondere stadtge-
stalterische und städtebauliche Belange – ver-
einbar sind.

(4) Schaukästen und Anschlagtafeln dürfen eine An-
sichtsfläche von 0,50 qm nicht überschreiten.

(5) Werbefahnen, Pylone, Stelen, Werbetafeln und 
Werbemaste nach Abs. 2 sind nur an der Stätte 
der der Leistung, bzw. auf dessen Grundstück, 
zulässig. Fremdwerbung ist nicht zulässig.

(6) Flächen für Firmenwegweiser werden entlang 
der L 29 Dülkener Straße ab Aachener Weg bis 
Gabelung Freiheitsstraße, Freiheitsstraße ab 
Gabelung Dülkener Straße bis Alte Bruchstraße 
und L 116 Freiheitsstraße ab Alte Bruchstraße 
über Kölnische Straße bis Bachstraße angebo-
ten. Außerhalb dieser von der Stadt vorgegebe-
nen Flächen sind Firmenwegweiser unzulässig.

§ 10
Wechselwerbung

(1) Anschlagflächen für Plakatwerbung größer als 
DIN A 1 sind unzulässig. Ausgenommen ist zeit-
lich begrenzte Werbung für Wahlen, kirchliche, 
kulturelle oder sportliche Veranstaltungen.

(2) Für den Straßenzug der L 29 beginnend ab 
Einmündung Aachener Weg bis Einmündung 
Alte Bruchstraße und der L 116 beginnend ab 
Einmündung Alte Bruchstraße bis Bachstraße 
gilt abweichend von Abs. 1:
Anschlagflächen für Plakatwerbung sind als 
zweidimensionale Tafeln mit einer Größe von 
maximal 2,80 m x 4,00 m oder als Litfaßsäule 
mit einer Höhe von maximal 4,00 m und einem 
Durchmesser von maximal 1,50 m zulässig. Sie 
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dürfen weder selbstleuchtend noch beweglich 
sein und auch keine beweglichen Bilder verwen-
den. Innerhalb eines Straßenabschnittes muss 
der Abstand zwischen 2 Anlagen der Wechsel-
werbung mindestens 200 m betragen.

(3) Für die übrigen Straßenabschnitte gem. § 2 
sind die in Absatz 2 beschriebenen Anlagen der 
Wechselwerbung ausnahmsweise zulässig, 
wenn diese mit den öffentlichen Belangen – 
insbesondere stadtgestalterische und städtebau-
liche Belange – vereinbar sind.

§ 11
Anbringungsort und Größe von Warenautomaten

(1) Warenautomaten, die vom öffentlichen Verkehrs-
raum aus sichtbar aufgestellt oder angebracht 
wer- den, sind nur dann zulässig, wenn sie in 
einem engen sachlichen Bezug zu einem Han-
dels- oder Dienstleistungsbetrieb stehen und 
unmittelbar an oder in der Fassade des Be-
triebsgebäudes auf- gestellt bzw. angebracht 
werden. Sie müssen einen Mindestabstand von 
25 m zueinander einhalten.

(2) Das Anbringen von Warenautomaten an Türen 
und Toren ist unzulässig. Die Frontfläche eines 
Warenautomaten darf nicht größer als 1,00 qm 
sein.

(3) Für den Straßenzug der L 29 beginnend ab 
Einmündung Aachener Weg bis Einmündung 
Alte Bruchstraße und der L 116 beginnend ab 
Einmündung Alte Bruchstraße bis Bachstraße 
können Ausnahmen von den Absätzen 1 und 
2 zugelassen werden, wenn diese mit den öf-
fentlichen Belangen – insbesondere stadtgestal-
terische und städtebauliche Belange – vereinbar 
sind.

§ 12
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 84 Abs. 1 Nr. 20 
BauO NRW handelt, wer vorsätzlich oder fahr-
lässig

1. entgegen § 4 Abs. 3 Werbeanlagen und 
Warenautomaten, die ihrer Zweckbestim-
mung nicht mehr dienen, nicht entfernt,

2. entgegen § 5 Abs. 1 unzulässige Farbtöne 
verwendet,

3. entgegen § 6 Abs. 1 - 4 einen unzulässigen 
Anbringungsort am bzw. im Gebäude wählt,

4. entgegen § 7 Abs. 1 eine unzulässige Be-

leuchtung vornimmt,
5. entgegen § 8 Abs. 1 - 4 die maximale festge-

setzte Größe von Werbeanlagen überschrei-
tet,

6. entgegen § 9 Abs. 1 und 2 freistehende Wer-
beanlagen aufstellt,

7. entgegen § 9 Abs. 4 Schaukästen und An-
schlagtafeln anbringt,

8. entgegen § 10 Abs. 1 und 2 Anlagen der 
Wechselwerbung aufstellt bzw. anbringt,

9. entgegen § 11 Abs. 1 und 2 einen unzulässi-
gen Anbringungsort wählt,

10. entgegen § 11 Abs. 1 den Mindestabstand 
von Warenautomaten unterschreitet.

(2) Vorsätzlich und fahrlässig begangene Ord-
nungswidrigkeiten können mit einer Geldbuße 
bis zu 50.000 € geahndet werden.

§ 13
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntma-
chung in Kraft.

Mit Inkrafttreten dieser Satzung tritt die Satzung der 
Stadt Viersen über Werbeanlagen und Warenauto-
maten an Hauptverkehrsstraßen innerhalb der Stadt 
Viersen vom 07.07.2014 außer Kraft.
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Bekanntmachungsanordnung:

Die vom Rat der Stadt Viersen am 15.11.2016 be-
schlossene „Satzung der Stadt Viersen über Wer-
beanlagen und Warenautomaten an Hauptverkehrs-
straßen innerhalb der Stadt Viersen“ wird hiermit 

gemäß § 7 der Gemeindeordnung in Verbindung mit 
§ 4 der Bekanntmachungsverordnung und § 16 der 
Hauptsatzung der Stadt Viersen öffentlich bekannt-
gemacht.
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Hinweis:

Gemäß § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nor-
drhein-Westfalen (GO) wird auf Folgendes hingewie-
sen:

Nach § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GO NRW) 
kann eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der GO NRW beim Zustandekommen die-
ser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, 
es sei denn, 
eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 
die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kanntgemacht worden, 
der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher be-
anstandet oder 
der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt Viersen vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt.

Viersen, den 16.11.2016
gez.

A N E M Ü L L E R
Bürgermeisterin

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 974

Bekanntmachung 
der Stadt Viersen
Bebauungsplan Nr. 33-A „Landwehrstraße / Am 
Lützenberg“ in Viersen
 - Beschluss über die Aufstellung gemäß § 2 Abs. 
1 BauGB - 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und -planung der 
Stadt Viersen hat in seiner Sitzung am 27.10.2016 
folgenden Beschluss gefasst:

„Der Ausschuss für Stadtentwicklung und -planung 
beschließt gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung 
des Bebauungsplanes Nr. 33-A „Landwehrstraße / 
Am Lützenberg“ in Viersen.“

Das Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 33-A 
„Landwehrstraße / Am Lützenberg“ bezieht sich auf 
einen Bereich im südwestlichen Bereich der Stadt 
Viersen und am westlichen Rand der Ortslage Hoser. 
Im Übergang zur freien Landschaft grenzt es an die 
bestehende Bebauung Landwehrstraße, Am Lützen-
berg und Richenstraße. Es umfasst die Flurstücke 
Nr. 58, 59, 60, 61, 147, 150, 151, 152, 153, 158, 195, 
196 und Teile der Flurstücke 63 und 64, Flur 145 und 

Flurstück 295, Flur 157 der Gemarkung Viersen der 
Stadt Viersen. Das hieraus gebildete Plangebiet um-
fasst eine Fläche von insgesamt ca. 2,6 ha. Der ge-
naue Verlauf der Grenze des räumlichen Geltungs-
bereiches ist dem beigefügten Kartenausschnitt zu 
entnehmen.

Das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes 
Nr. 33-A „Landwehrstraße / Am Lützenberg“ erfolgt 
im Regelverfahren inklusive der Erstellung eines Um-
weltberichtes. 

Grundlage für diesen Beschluss sind die §§ 7 und 41 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV. NRW. S. 666/SGV. NRW. 2023), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.06.2015 (GV. 
NRW. 2015 S. 496) in Verbindung mit den §§ 2 und 
3 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.10.2015 
(BGBl. I S. 1722).

Der vom Ausschuss für Stadtentwicklung und -pla-
nung der Stadt Viersen am 27.10.2016 gefasste Be-
schluss über die Aufstellung des Bebauungsplanes 
Nr. 33-A „Landwehrstraße / Am Lützenberg“ in Vier-
sen wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.

Viersen, den 16.11.2016
gez.

A N E M Ü L L E R
Bürgermeisterin
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Bekanntmachung 
der Stadt Viersen
Bebauungsplan Nr. 44-3 „Gewerbegebiet Frei-
heitsstraße / Helmholtzstraße“ in Viersen
 - Beschluss über die Aufstellung gemäß § 2 Abs. 
1 BauGB - 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und -planung der 
Stadt Viersen hat in seiner Sitzung am 27.10.2016 
folgenden Beschluss gefasst:

„Der Ausschuss für Stadtentwicklung und -planung 
beschließt gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung 
des Bebauungsplanes Nr. 44-3 „Gewerbegebiet Frei-
heitsstraße / Helmholtzstraße“ in Viersen.“

Das Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 44-3 „Ge-
werbegebiet Freiheitsstraße / Helmholtzstraße“ be-
zieht sich auf einen Bereich im Stadtteil Viersen, öst-
lich der Freiheitsstraße / Kölnischen Straße (L116), 
zwischen dem Hammer Kirchweg im Westen und der 
Helmholtzstraße im Osten. Im Norden des Plange-
biets verläuft auf den Flächen der ehemaligen Indu-
striebahntrasse ein Erschließungsstich (Freiheits-
straße), welcher in Verlängerung der Ernst-Moritz-
Arndt-Straße den Bereich erschließt. Es umfasst die 
Flurstücke Nr. 177, 311, 679, 975, 902, 903, 927, 
930, 933, 939, und 977 der Flur 17 der Gemarkung 
Viersen. Das hieraus gebildete Plangebiet bildet eine 
Fläche von insgesamt ca. 2,8 ha. Die genaue Ab-
grenzung des Plangebietes ist im beigefügten Kar-
tenausschnitt ersichtlich.

Das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungs-
planes Nr. 44-3 soll gemäß § 13a Baugesetzbuch 
(BauGB) erfolgen, welcher besondere Regelungs-
inhalte zur Aufstellung von Bebauungsplänen der  
Innenentwicklung enthält. So kann der Flächennut-
zungsplan bei abweichenden Darstellungen von den 
Festsetzungsinhalten des Bebauungsplanes ohne 
eigenständiges Änderungsverfahren auf dem Wege 
der Berichtigung angepasst werden. 

Grundlage für diesen Beschluss sind die §§ 7 und 41 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV. NRW. S. 666/SGV. NRW. 2023), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.06.2015 (GV. 
NRW. 2015 S. 496) in Verbindung mit den §§ 2 und 
3 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.10.2015 
(BGBl. I S. 1722).

Der vom Ausschuss für Stadtentwicklung und -pla-
nung der Stadt Viersen am 27.10.2016 gefasste Be-

schluss über die Aufstellung des Bebauungsplanes 
Nr. 44-3 „Gewerbegebiet Freiheitsstraße / Helmholtz-
straße“ in Viersen wird hiermit öffentlich bekanntge-
macht.

Viersen, den 16.11.2016
gez.

A N E M Ü L L E R
Bürgermeisterin
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Bekanntmachung 
der Stadt Viersen
Bebauungsplan Nr. 141-4 „Oberrahser Straße / 
Süchtelner Straße“ in Viersen
 - Beschluss über die Aufstellung gemäß § 2 Abs. 
1 BauGB - 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und -planung der 
Stadt Viersen hat in seiner Sitzung am 27.10.2016 
folgenden Beschluss gefasst:

„Der Ausschuss für Stadtentwicklung und -planung 
beschließt die Aufhebung der Beschlüsse zur Auf-
stellung des Bebauungsplanes Nr. 141-1. Änderung 
„Oberrahser Straße West“ vom 17.12.1996 und Nr. 
141-3 „Oberrahser Straße West / Regelungen zur 
Nutzungsstruktur“ vom 25.02.2014 und

die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 141-4 
„Oberrahser Straße / Süchtelner Straße“ in Viersen 
gemäß § 2 Baugesetzbuch (BauGB).“

Das Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 141-4 
„Oberrahser Straße / Süchtelner Straße“ liegt am 
nördlichen Siedlungsrand des Stadtteils Viersen, 
nördlich der Oberrahser Straße und östlich der Süch-
telner Straße. 

Das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungspla-
nes Nr. 141-4 soll gemäß § 13a Baugesetzbuch 
(BauGB) erfolgen, welcher besondere Regelungsin-
halte zur Aufstellung von Bebauungsplänen der  
Innenentwicklung enthält. 

Grundlage für diesen Beschluss sind die §§ 7 und 41 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV. NRW. S. 666/SGV. NRW. 2023), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.06.2015 (GV. 
NRW. 2015 S. 496) in Verbindung mit den §§ 2 und 
3 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.10.2015 
(BGBl. I S. 1722).

Der vom Ausschuss für Stadtentwicklung und -pla-
nung der Stadt Viersen am 27.10.2016 gefasste Be-
schluss über die Aufhebung der Beschlüsse zur Auf-
stellung des Bebauungsplanes Nr. 141-1. Änderung 
„Oberrahser Straße West“ vom 17.12.1996 und Nr. 
141-3 „Oberrahser Straße West / Regelungen zur 
Nutzungsstruktur“ vom 25.02.2014 und die Aufstel-
lung des Bebauungsplanes Nr. 141-4 „Oberrahser 
Straße / Süchtelner Straße“ und die Aufhebung  in 
Viersen wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.

Viersen, den 16.11.2016
gez.

A N E M Ü L L E R
Bürgermeisterin
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Bekanntmachung 
der Stadt Willich
2. Änderung der Ordnungsbehördlichen Ver-
ordnung zur Aufrechterhaltung der Öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung in der Stadt Willich vom 
10.11.2016

Präambel

§ 1 Begriffsbestimmungen
§ 2  Allgemeine Verhaltenspflicht
§ 3  Schutz der Verkehrsflächen und Anlagen
§ 4  Werbung, Wildes Plakatieren
§ 5  Tiere
§ 6  Verunreinigungsgebot
§ 7  Abfallbehälter/Sammelbehälter
§ 8   Wohnwagen, Zelte und Verkaufswagen
§ 9    Hausnummern
§ 10 Öffentliche Hinweisschilder
§ 11  Ausnahme vom Verbot ruhestörender 

Betätigung währen der Nachtzeit
§ 12       Fäkalien, Dung- und Klärschlammabfuhr
§ 13       Brauchtumsfeuer
§ 14       Beschilderung von Weideflächen
§ 15       Erlaubnisse, Ausnahmen
§ 16       Ordnungswidrigkeiten
§ 17       Inkrafttreten, Aufheben von Vorschriften

Aufgrund der §§ 27 Abs. 1, Abs. 4 Satz 1; 31 des Ge-
setzes über Aufbau und Befugnisse der Ordnungs-
behörden –Ordnungsbehördengesetz (OBG) - in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 13.5.1980 
(GV NW S. 528/SGV NW 2060) in der zur Zeit gül-
tigen Fassung und des § 7 Abs. 1 des Gesetzes 
zum Schutz vor Luftverunreinigungen, Geräuschen 
und ähnlichen Umwelteinwirkungen –Landesimmis-
sionsschutzgesetz (LImschG)- in der Fassung vom 
18.3.1975 (GV NW S. 232/SGV NW 7129) in der zur 
Zeit gültigen Fassung wird von der Stadt Willich als 
örtliche Ordnungsbehörde gemäß Beschluss des Ra-
tes der Stadt Willich vom 09.11.2016 für das Gebiet 
der Stadt Willich folgende Verordnung erlassen:    

Artikel I

§ 5 erhält folgende Fassung:

§ 5 Tiere

(1) Auf Verkehrsflächen und in Anlagen innerhalb im 
Zusammenhang bebauter Ortsteile sind Hunde 
an der Leine zu führen. Das Mitführen von Tie-
ren, insbesondere Hunden, auf Kinderspielplät-
zen, Bolzplätzen, Schulhöfen und Friedhöfen ist 
nicht erlaubt.

 In ausgewiesenen Hundeauslaufbereichen im 
Gebiet der Stadt Willich dürfen Hunde mit Aus-
nahme gefährlicher Hunde und Hunde bestimm-
ter Rassen (§§ 3 und 10 Landes-hundegesetz), 
die nicht befreit sind nach Landeshundegesetz, 
unangeleint laufen.

(2) Wer auf Verkehrsflächen oder in Anlagen so-
wie auf ausgewiesenen Hundeauslaufbereichen 
Tiere, insbesondere Pferde und Hunde, mit sich 
führt, hat die durch die Tiere verursachten Ver-
unreinigungen unverzüglich und schadlos zu 
beseitigen. Verunreinigungen durch Pferde auf 
speziell ausgewiesenen Reitwegen sind hiervon 
ausgenommen.

(3) Katzenhalter, die ihrer Katze Zugang ins Freie 
gewähren, haben diese zuvor von einem Tier-
arzt kastrieren und mittels Mikrochip kenn-
zeichnen zu lassen. Dies gilt nicht für Katzen, 
die jünger als fünf Monate sind.

(4) Für die Zucht von Rassekatzen können auf 
Antrag Ausnahmen von der Kastrations-
pflicht zugelassen werden, sofern eine Kon-
trolle der Nachzucht glaubhaft gemacht wird.

Artikel II

§ 17 Inkrafttreten, Aufheben von Vorschriften

(1) Diese Änderungsverordnung tritt mit dem Tage 
nach der Bekanntmachung in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Ordnungsbehördliche Ver-
ordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung im Gebiet der Stadt Wil-
lich vom 28.06.2013 außer Kraft.

Stadt Willich     
Der Bürgermeister
als örtliche Ordnungsbehörde

Die vorstehende Verordnung wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht.
          
Hinweis:
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) 
beim Zustandekommen dieser Verordnung nach Ab-
lauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,

b) diese Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öf-
fentlich bekannt gemacht worden,

c)  der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss 
vorher beanstandet oder 

d)  der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber 
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der Stadt Willich vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeich-
net worden, die den Mangel ergibt.

Willich, den 10.11.2016 
Gez.

Josef Heyes
Bürgermeister

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 989

Bekanntmachung 
der Stadt Willich
Bekanntmachung der Stadt Willich über die 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 49 II 
W – Reinershof – und die Durchführung des 
Verfahrens der Beteiligung der Öffentlichkeit ge-
mäß § 3 (1) des Baugesetzbuches (BauGB).

Der Planungsausschuss der Stadt Willich hat am 
02.11.2016 gemäß §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW), bekannt 
gemacht am 14.07.1994 (GV NW S. 666) in der der-
zeit gültigen Fassung in Verbindung mit § 2 Abs. 
1 Baugesetzbuch (BauGB) bekannt gemacht am 
23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) in der derzeit gültigen 
Fassung die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 
49 II W – Reinershof – beschlossen.

In gleicher Sitzung wurde der Beschluss zur 
Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs.1 
BauGB gefasst.

Die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung 
werden in einem öffentlichen Darlegungs- und 
Anhörungstermin, an dem jedermann teilnehmen 
kann, erläutert. Dabei wird Gelegenheit zur Äußerung 
und Erörterung gegeben. 

Der Darlegungs- und Anhörungstermin findet statt 
am: 

Dienstag, 13.12.2016
in der Kolpingschule

Schiefbahner Straße 2
               

und beginnt um 19.00 Uhr

Der Bebauungsplanentwurf kann in der Zeit vom 
05.12.2016 bis 23.12.2016 im Technischen Rathaus 
der Stadt Willich, Geschäftsbereich Stadtplanung, 
Zimmer 006, Rothweg 2, in 47877 Willich-Neersen, 
während der folgenden Dienststunden eingesehen 
werden:

Montags, dienstags und donnerstags   
  von 08.30 Uhr bis 12.30 Uhr und 
  von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr,
mittwochs von 08.30 Uhr bis 12.30 Uhr und 
  von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr,
freitags von 08.30 Uhr bis 12.30 Uhr.

Äußerungen zu den Planungen können vom 
05.12.2016 bis 23.12.2016 schriftlich oder mündlich 
zur Niederschrift im Geschäftsbereich Stadtplanung 
der Stadt Willich vorgebracht werden. Die Möglichkeit 
zur Äußerung besteht auch während des öffentlichen 
Darlegungs- und Anhörungstermines. 

Eingegangene Äußerungen werden dem 
Planungsausschuss der Stadt Willich zur Beratung 
vorgelegt. Die abschließende Beratung und 
Beschlussfassung erfolgt durch den Rat der Stadt 
Willich nach Abschluss der öffentlichen Auslegung.

Mit Ablauf des 23.12.2016 ist die Beteiligung der 
Öffentlichkeit abgeschlossen.

Der künftige Geltungsbereich ist aus der nachfolgen-
den Planskizze ersichtlich. 

Willich, 16.11.2016
In Vertretung

Gez. Martina Stall  
Techn. Beigeordnete
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Abl. Krs. Vie. 2016, S. 990

Bekanntmachung 
der Gemeinschaftsbetriebe Willich
Jahresabschluss der Gemeinschaftsbetriebe Wil-
lich zum 31.12.2015

Gemäß § 26 Abs. 3 der Eigenbetriebsverordnung für 
das Land NRW wird der Jahresabschluss hiermit öf-
fentlich bekanntgegeben.

Der Jahresabschluss und der Lagebericht für das 
Wirtschaftsjahr 2015 werden ab dem Tag der öffentli-
chen Bekanntmachung bis zur Erstellung des folgen-
den Jahresabschlusses in 47877 Willich, Niersplank 
5 zur Einsichtnahme zur Verfügung gehalten.

Willich, den 10. November 2016

Gemeinschaftsbetriebe Willich
gez.:

(Kuhlen)
Betriebsleiter
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elektronische Kopie 
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Abl. Krs. Vie. 2016, S. 991

Bekanntmachung 
der Jagdgenossenschaft Bracht
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Abl. Krs. Vie. 2016, S. 1016

Bekanntmachung 
der Jagdgenossenschaft Bracht

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 1017
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Bekanntmachung 
der LINEG

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 1018
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Bekanntmachung 
der Sparkasse Krefeld
Aufgrund unseres Aufgebotes vom 22.08.2016 ist 
an dem von der Sparkasse Krefeld ausgestelltem 
Sparkassenbuch

Nr. 3102004144

keine Rechte geltend gemacht worden.

Gemäß Abschnitt 6 des zweiten Teils („Geschäfts-
recht“) der Neufassung der Allgemeinen Verwaltungs-
vorschriften - AVV - zum Sparkassengesetz (SpkG) 
durch den Runderlass des Finanzministeriums NRW 
vom 27.10.2009, wird die Sparurkunde hierdurch für 
kraftlos erklärt.

Krefeld, den 22.11.2016
Sparkasse Krefeld

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 1019

Bekanntmachung 
des Kreises Viersen
Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides

Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes 
NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gülti-
gen Fassung wird der

Bußgeldbescheid 
des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr 

vom 18.11.2016
- Aktenzeichen 03280257019/bra

gegen:

  Herrn
  Nenad Vrbaski
  Kralja Milutiwa 22/A/2
  SRB-15000 SABAC

öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person pos-
talisch nicht zu erreichen ist.

Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche 
Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises Viersen.
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt 
für Ordnung und Straßenverkehr, Rathausmarkt 3, 
41747 Viersen, Zimmer 0114 für den Empfänger of-
fen und kann dort vom Empfänger eingesehen wer-
den.

Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung 
im Amtsblatt als zugestellt und wird rechtskräftig und 
vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen 
nach Zustellung Einspruch eingelegt wird.

Viersen, 18.11.2016
Im Auftrag

P u l t e r

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 1019

Bekanntmachung 
des Kreises Viersen
Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides

Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes 
NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gülti-
gen Fassung wird der

Bußgeldbescheid 
des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr 

vom 26.10.2016
- Aktenzeichen 03280251908/sv

gegen:

  Herrn
  Marco Hulleman
  Heinrich-Bongers-Straße 50
  47138 Duisburg

öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person pos-
talisch nicht zu erreichen ist.

Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche 
Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises Viersen.
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt 
für Ordnung und Straßenverkehr, Rathausmarkt 3, 
41747 Viersen, Zimmer 0114 für den Empfänger of-
fen und kann dort vom Empfänger eingesehen wer-
den.

Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung 
im Amtsblatt als zugestellt und wird rechtskräftig und 
vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen 
nach Zustellung Einspruch eingelegt wird.

Viersen, 23.11.2016
Im Auftrag

P u l t e r

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 1019
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Einwohner am 30. September 2016   
   
(Eigene Fortschreibung der Angaben des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik NW vom 
31. Dezember 2014)   
   
    insgesamt männlich weiblich
   
Gemeinde Brüggen    15.730     7.721     8.009
Gemeinde Grefrath    14.940     7.361    7.579
Stadt Kempen     35.018   17.091   17.927
Stadt Nettetal     42.366   20.976   21.390
Gemeinde Niederkrüchten   15.283     7.507     7.776
Gemeinde Schwalmtal   19.198     9.480     9.718
Stadt Tönisvorst    29.277   14.263   15.014
Stadt Viersen     76.443   37.003   39.440
Stadt Willich     51.351   24.797   26.554
   
Kreis Viersen   299.606 146.199 153.407

Abl. Krs. Vie. 2016, S. 1020
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